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1 Zweck
1.1 Die Sympany Versicherungen AG (nachfol-
gend Sympany) führt gestützt auf ihre Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Zusatzversiche-
rungen gemäss VVG (AVB-VVG) eine Ergänzungs-
versicherung unter der Bezeichnung flex kolping 
Spitalzusatzversicherung.

1.2 Die flex kolping Spitalzusatzversicherung 
deckt Aufenthalts- und Behandlungskosten für 
akute Gesundheitsschäden in schweizerischen 
Spitälern einschliesslich psychiatrischen Kliniken. 
Voraussetzung für die Ausrichtung aller Leistungen 
ist das Vorliegen medizinischer Notwendigkeit.

1.3 Die flex kolping bezahlt bei stationärer 
Hospitalisierung in allen öffentlichen und privaten 
Vertragsspitälern der Schweiz in Ergänzung zur ob-
ligatorischen Krankenpflegeversicherung die Auf-
enthalts- und Behandlungskosten, die von dieser 
nicht übernommen werden.

2 Versicherungsdeckung
2.1 Aus der flex kolping Spitalzusatzversiche-
rung werden Aufenthalts- und Behandlungskosten 
für akute Gesundheitsschäden in den von Sympany 
anerkannten Vertragsspitälern in der Schweiz über-
nommen.

2.2 Im Rahmen der nachfolgenden Bestimmun-
gen sind die Behandlungs- und Aufenthaltskos-
ten eines stationären Spitalaufenthaltes in einem 
Mehrbett-, in einem Zweibett- oder in einem Ein-
bettzimmer versichert.

3 Abschluss/Kündigung
3.1 Wer in der Schweiz Wohnsitz hat und das 
59. Altersjahre noch nicht vollendet hat, kann 
 einen Antrag auf Abschluss einer flex kolping 
 stellen.

3.2 Sympany ist berechtigt, Anträge und/oder 
Versicherungsänderungen abzulehnen oder Vorbe-
halte anzubringen.

3.3 Die flex kolping kann vom Versicherten ein-
geschrieben nach einer Mindestdauer von einem 
Jahr und unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres 
gekündigt werden. 
 
Sympany verzichtet darauf, die Versicherung bei 
Vertragsablauf, bei Krankheit oder Unfall zu kün-
digen. Vorbehalten bleibt das Recht von Sympany 
auf Rücktritt vom Vertrag bei einer Anzeigepflicht-
verletzung, einem Versicherungsbetrug oder einem 
Versuch dazu.

3.4 Die Versicherung erlischt:
a) durch Kündigung;
b) durch endgültige Wohnsitzverlegung ins 

 Ausland;
c) wenn die Nachvollziehbarkeit eines Wohn-

sitzwechsels nicht mehr gewährleistet ist;
d) im Todesfall.

Die flex kolping endet nicht automatisch mit dem 
Erlöschen der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung bei Sympany.

4 Altersgruppen
4.1 Die versicherten Personen werden je nach 
Lebensalter in die folgenden Altersgruppen einge-
teilt:

Altersgruppen

0–18 Altersjahre

19–25 Altersjahre

26–30 Altersjahre

31–35 Altersjahre

36–40 Altersjahre

41–45 Altersjahre

Altersgruppen

46–50 Altersjahre

51–55 Altersjahre

56–60 Altersjahre

61–65 Altersjahre

66–70 Altersjahre

71+ Altersjahre

4.2 Bei Versicherungsabschluss ist für die Eintei-
lung in die Altersgruppe derjenige Geburtstag mass-
gebend, der im Laufe dieses Jahres erreicht wird.

4.3 Der Wechsel in die nächsthöhere Alters-
gruppe erfolgt auf Beginn des Kalenderjahres, in 
welchem die versicherte Person den ersten Ge-
burtstag der höheren Altersgruppe erreicht.

4.4 Die Zuteilung einer anderen als die dem aktu-
ellen Alter entsprechende Altersgruppe ist nicht 
möglich.

5 Wahl der Spitalabteilung
5.1 Spätestens beim Eintritt ins Spital entschei-
det die versicherte Person, in welches Spitalzim-
mer sie sich begeben will. Wählt die versicherte 
Person ein Mehrbettzimmer in einer allgemeinen 
Spitalabteilung, entfällt eine Kostenbeteiligung. 
Bei Wahl des Zweibettzimmers hat die versicherte 
Person pro Kalenderjahr 35 % der Aufenthalts- und 
Behandlungskosten, höchstens CHF 2’000.– selbst 
zu tragen. Bei Wahl des Einbettzimmers beträgt 
der Selbstbehalt pro Kalenderjahr 50 % der Auf-
enthalts- und Behandlungskosten, höchstens 
CHF 4’000.–.
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5.2 Die Selbstbehaltskosten sind jeweils innert 
30 Tagen ab Rechnungsstellung zu bezahlen.

6 Spitalbedürftigkeit
6.1 Die Leistungen für wissenschaftlich an-
erkannte Heilanwendungen werden bei akuten 
Gesundheitsschäden im Rahmen eines Aufenthal-
tes in einem Spital gewährt, wenn der Zustand der 
versicherten Person die stationäre Behandlung er-
fordert und für jene/-s Spital bzw. Spitalabteilung, 
in welche/-s die versicherte Person aus medizini-
schen Gründen gehört.

7 Spitalleistungen
7.1 Bei Aufenthalt von mindestens 24 Stunden 
und Behandlung im Spital umfassen die Leistun-
gen je nach gewähltem Spitalzimmer im Rahmen 
der von Sympany für das betreffende Spital an-
erkannten Tarife die Kosten, welche nicht durch die 
Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung nach KVG gedeckt sind:
a) Kosten für Unterkunft und Verpflegung;
b) Arzthonorare;
c) Kosten für wissenschaftlich anerkannte diag-

nostische und therapeutische Massnahmen;
d) Krankenpflege im Spital;
e) Kosten für Medikamente, Heilmaterialien, 

Operationssaal und Narkose;
f) Kosten für vom Spital verordnete Mittel und 

Gegenstände.

8 Leistungsdauer im Spital und in der psych
iatrischen Klinik

8.1 Bei stationärer Behandlung in einem Spital 
werden die versicherten Leistungen für akute Ge-
sundheitsschäden zeitlich unbeschränkt ausgerich-
tet, solange unter Berücksichtigung der Diagnose 
und der Gesamtheit der ärztlichen Behandlung ein 
Aufenthalt in einem Spital medizinisch notwendig 
ist.

8.2 Bei stationärer Behandlung in einer psych-
iatrischen Klinik und für Rehabilitationsmassnah-
men werden die versicherten Leistungen während 
maximal 90 Tagen innerhalb eines Kalenderjahres 
ausgerichtet, solange unter Berücksichtigung der 
Diagnose und der Gesamtheit der ärztlichen Be-
handlung der Aufenthalt in einer psychiatrischen 
Klinik oder in einer Rehabilitationsklinik medizi-
nisch notwendig ist und kein chronisches Krank-
heitsbild vorliegt.

8.3 An Aufenthalte in psychiatrischen Tagesklini-
ken werden keine Leistungen ausgerichtet.

9 Mutterschaft
9.1 Leistungen werden aus der vorliegenden Ver-
sicherung für Schwangerschaft und Niederkunft er-

bracht, sofern die Versicherte während mindestens 
365 Tagen über die vorliegende Spitalzusatzversi-
cherung verfügte.

9.2 Werden Leistungen gemäss vorstehender 
Ziff. 9.1 erbracht, übernimmt Sympany die Kosten 
für den Aufenthalt des gesunden Neugeborenen 
aus der vorliegenden Versicherung der Mutter wäh-
rend der Dauer des Spitalaufenthaltes, höchstens 
jedoch während zehn Tagen, aus der flex kolping 
der Mutter, solange der Säugling sich mit der Mut-
ter im Spital aufhält und ebenfalls bei Sympany 
versichert ist.

9.3 Die Kosten der Geburten in Geburtshäusern 
sind den Kosten der Geburten in Spitälern gleich-
gestellt.

10 Bade und Erholungskuren
10.1 Bei medizinisch begründeten und in der 
Schweiz durchgeführten Bade- und Erholungsku-
ren in ärztlich geleiteten Heilbädern und Kurhäu-
sern übernimmt Sympany für insgesamt höchs-
tens 21 Tage pro Kalenderjahr einen Beitrag von 
max. CHF 30.– an Badekuren und max. CHF 30.– an 
Erholungskuren pro Tag für Unterkunft und Verpfle-
gung. Diese Leistungen werden nur ausgerichtet, 
wenn vor der Kur eine ärztliche Behandlung des 
entsprechenden Leidens durchgeführt wurde und 
wenn bei Badekuren während der Kur eine zweck-
dienliche therapeutische Behandlung absolviert 
wird (Thermalbad allein gilt nicht als solche Be-
handlung). 

Die Kuren haben mindestens 14 Tage zu dauern.

11 Hauskrankenpflege/Haushaltshilfe
11.1 Hauskrankenpflege: Die flex kolping bezahlt 
Beiträge an die nachgewiesenen Pflegekosten für 
die Pflege der kranken Person zu Hause, sofern sie 
einen eigenen Haushalt führt und die Pflege nicht 
durch einen gemäss KVG anerkannten Leistungser-
bringer erbracht wird. Kostenübernahme CHF 50.–/
Tag, max. CHF 1’500.– pro Kalenderjahr.

11.2 Als Pflegeperson wird anerkannt, wer die am 
Kranken/an der Kranken notwendige Pflege besorgt 
und dadurch in seiner beruflichen Tätigkeit einen 
Erwerbsausfall erleidet und diesen nachweisbar 
belegen kann.

11.3 Die Pflegebedürftigkeit muss ärztlich ausge-
wiesen sein.

11.4 Die Leistungen werden nur im direkten Nach-
gang zu einer stationären Behandlung ausgerichtet 
oder sofern ein Spitalaufenthalt, eine Rehabilitati-
on oder Kur verkürzt oder vermieden werden kann.
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11.5 Haushaltshilfe: Die flex kolping bezahlt Bei-
träge an die nachgewiesenen Kosten für die Arbei-
ten im eigenen Haushalt der versicherten Person. 
Kostenübernahme CHF 50.–/Tag, max. CHF 1’500.– 
pro Kalenderjahr.

11.6 Die Notwendigkeit einer Haushaltshilfe muss 
ärztlich ausgewiesen sein.

11.7 Für Haushaltshilfen durch Angehörige oder 
Verwandte werden keine Leistungen erbracht.

12 Notfall, Verlegungstransporte, Repatri
ierung, Such und Rettungsaktionen

12.1 Für die Leistungsgewährung bei Notfall-, 
Verlegungstransporten, Repatriierungen, Such- 
und Ret tungsaktionen muss immer vorgängig 
der Assistance- Dienstleister informiert werden. 
Massgebend für die Leistungsübernahme sind 
die All gemeinen Versicherungsbedingungen des 
Assistance- Dienstleisters, welche integrierter  
Bestandteil dieser AVB sind.

13 Ausland
13.1 In Ergänzung zur obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung vergütet die flex kolping für 
medizinisch bedingte und notfallmässige Spitalauf-
enthalte im Ausland die in der «Leistungsübersicht» 
festgesetzten Leistungen, sofern Aufenthalts- und 
Behandlungskosten ausgewiesen werden.

13.2 Die Leistungen werden nur so lange garan-
tiert, bis eine Verlegung in eine Heilanstalt in der 
Schweiz aus medizinischen Gründen möglich ist.

13.3 Für Verlegungen und Behandlungen in Dritt-
staaten werden keine Leistungen erbracht.

13.4 Begibt sich ein Mitglied zur Behandlung, 
Pflege oder Niederkunft ins Ausland, werden keine 
Leistungen erbracht.

13.5 Die zur Ausrichtung der Leistungen notwen-
digen medizinischen Angaben sind zusammen mit 
den detaillierten Originalrechnungen innert 30 Ta-
gen seit der Rückkehr in die Schweiz Sympany ein-
zureichen.

14 Der flex kolping vorausgehende Leistungen
Den Leistungen der flex kolping gehen folgende 
Leistungen grundsätzlich vor.

14.1 Sämtliche Leistungen aus der flex kolping 
Versicherung werden im Nachgang zur obligatori-
schen Grundversicherung (KVG) ausgerichtet.

14.2 Für die Kosten der medizinisch bedingten 
Spitalaufenthalte, die gemäss Art. 41 Abs. 3 des 
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 

(KVG) von den Kantonen zu tragen sind, besteht 
keine Versicherungsdeckung.

15 Bonussystem für die flex kolping Versiche
rung

15.1 Beanspruchen Versicherte aus ihrer flex 
kolping Versicherung keine stationären Leistungen 
(Spitalaufenthalt von mehr als 24 Stunden oder 
Bettbelegung über Nacht), so kommen sie in den 
Genuss eines Bonus in Form einer reduzierten 
Prämie, und zwar wie folgt:

Anzahl ganze leis
tungsfreie Beobach
tungsperioden

Bonus in %  
der Ausgangs
prämie

Prämien
bonusstufe

Nach einer 5 % 1

Nach zwei 10 % 2

Nach drei 15 % 3

15.2 Folgende Leistungen gelten nicht als statio-
näre Leistungen:
 – alle Mutterschaftsleistungen;
 – Krankentransporte;
 – ambulante Eingriffe;
 – Haushaltshilfe/Hauskrankenpflege.

15.3 Als Beobachtungsperiode gilt die Zeit vom 
1. Juli bis zum 30. Juni im nächsten Kalenderjahr. 
Hat während dieser Zeit keine Behandlung statt-
gefunden, kommt auf den nächsten 1. Januar der 
entsprechende Prämienbonus zur Anwendung.

15.4 Wird während einer Beobachtungsperiode 
eine Leistung aus der flex kolping Versicherung 
bezogen, erhöht sich die Prämie auf den nächsten 
1. Januar auf das Niveau der Ausgangsprämie. 

15.5 Für die Geltendmachung der Leistungen sind 
Sympany innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnun-
gen dieselben einzureichen. Werden sie verspätet 
eingereicht, erfolgt eine nachträgliche Korrektur 
der Prämienstufe. Den Versicherten zu Unrecht 
gewährte Prämienermässigungen werden mit der 
nächsten Prämienrechnung von Sympany verrech-
net bzw. rückgefordert.

15.6 Versicherte, welche bereits von einem 
Gruppenversicherungs- oder Kollektivvertrags-
rabatt profitieren, sind vom Bonussystem ausge-
schlossen. Bei einem allfälligen Austritt aus dem 
Gruppenversicherungs- oder Kollektivvertrag bzw. 
dessen Auflösung werden jedoch die Prämienbo-
nusstufen gewährt, sofern die Voraussetzungen 
nach Art. 15.3 beim Austritt aus dem Gruppenver-
sicherungsvertrag erfüllt sind.
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